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Änderung wegen nachträglicher Kapitalerträge mit Steueranrechnung 

14.01.2009 
 

Das Bayerische Landesamt für Steuern weist mit Schreiben vom 2.12.2008 (S 0351 - 32 St 41N) 
darauf hin, wie zu verfahren ist, wenn dem Finanzamt nach Bestandskraft nicht erklärte und dem 
Steuerabzug unterworfene Kapitalerträge bekannt werden. 

• Änderung nach § 173 AO: Die nachträglich bekannt gewordenen Kapitalerträge stellen 
neue Tatsachen dar, die zur Änderung der Steuerfestsetzung führen, wenn sich durch die 
Erfassung der Kapitalerträge eine geänderte höhere Einkommensteuer ergibt und noch kei-
ne Festsetzungsverjährung eingetreten ist. Die Steuerfestsetzung ist auch dann zu ändern, 
wenn sich nach Anrechnung der Kapitalertragsteuer eine niedrigere verbleibende Einkom-
mensteuerschuld und damit ein Steuererstattungsanspruch ergibt (AEAO zu § 173, Nr. 1.4). 

• Anrechnung der Kapitalertragsteuer: Die regelmäßig mit der Einkommensteuerfestset-
zung verbundene Anrechnung der Steuerabzugsbeträge stellt einen selbständigen Verwal-
tungsakt „Anrechnungsverfügung” dar, der im Fall der Rechtswidrigkeit unter den Vorausset-
zungen des § 130 AO korrigiert werden kann. Eine Korrektur der Anrechnungsverfügung zur 
nachträglichen Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer ist nur innerhalb der durch die ur-
sprüngliche Anrechnungsverfügung in Lauf gebrachten Zahlungsverjährungsfrist zulässig 
(BFH 12.2.2008, VII R 33/06, BStBl II 2008, 504). Die von nachträglich bekannt gewordenen 
Kapitalerträgen einbehaltene Kapitalertragsteuer kann somit nur innerhalb der Zahlungsver-
jährungsfrist zugunsten des Steuerpflichtigen berücksichtigt werden. Hierbei ist jedoch zu 
beachten, dass eine Anrechnung der Kapitalertragsteuer nach § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG nur 
zulässig ist, soweit sie auf die bei der Veranlagung erfassten Einkünfte entfällt. Die nachträg-
liche Anrechnung der Kapitalertragsteuer scheidet deshalb aus, wenn die betreffenden Kapi-
talerträge wegen eingetretener Festsetzungsverjährung nicht mehr der Einkommensteuer 
unterworfen werden können.  

• Anwendung der verlängerten Festsetzungsfrist: Übersteigt die auf die nachträglich be-
kannt gewordenen Kapitalerträge entfallende Kapitalertragsteuer den Einkommensteuer-
Mehrbetrag, der sich bei der Erfassung der nachträglich bekannt gewordenen Kapitalerträge 
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ergibt (Unterschiedsbetrag zwischen alter und neuer Einkommensteuerfestsetzung) ist eine 
Änderung der Steuerfestsetzung und der damit verbundenen Anrechnungsverfügung nur in-
nerhalb der regulären Festsetzungsfrist von vier Jahren zulässig. Eine Verlängerung auf fünf 
bzw. zehn Jahre tritt in diesen Fällen nicht ein. Die Regelung in § 169 Abs. 2 S. 2 AO setzt 
einen hinterzogenen Betrag im Sinne eines Anspruchs des Fiskus auf eine Abschlusszah-
lung voraus, der bislang nicht realisiert werden konnte. An dem so definierten hinterzogenen 
Betrag fehlt es aber, wenn der Steuergläubiger die geschuldete Einkommensteuer durch 
Steuerabzug bereits erhoben hatte und objektiv nie ein Anspruch auf eine Abschlusszahlung 
zu seinen Gunsten bestand (BFH 26.2.08, VIII R 1/07, BStBl II 2008, 659). In dieser Fall-
konstellation verbleibt es nach Ablauf der vierjährigen Festsetzungsfrist wegen bereits einge-
tretener Verjährung bei der bisherigen Steuerfestsetzung. Eine Anrechnung der Kapitaler-
tragsteuer kann wegen § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG nicht vorgenommen werden.  

• Anrechnung der Kapitalertragsteuer bei Unterbleiben der Änderung: Der nachträglichen 
Berücksichtigung der Kapitalertragsteuer steht § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG nicht entgegen, wenn 
die Änderung der Einkommensteuerfestsetzung unterbleibt, weil die Einnahmen aus Kapital-
vermögen unter Einbeziehung der nachträglich bekannt gewordenen Kapitalerträge den 
Werbungskosten- und den Sparer-Pauschbetrag nicht übersteigen oder die Einkommens-
teuer aus anderen Gründen (z.B. Berichtigung von materiellen Fehlern trotz Berücksichti-
gung der nachträglich bekannt gewordenen Kapitaleinkünfte) unverändert bleibt. Auch in 
solchen Fällen ist von der Erfassung der Kapitaleinkünfte auszugehen, weshalb bei Vorlage 
der Steuerbescheinigung die Kapitalertragsteuer auch in diesen Fällen noch nachträglich 
angerechnet werden kann. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 
Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 
dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


